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	Sicherheits- und Justizdepartement SJD
Kantonspolizei KAPO
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz



SCHUTZRAUM-EINGABEFORMULAR
Gemeinde:  FORMDROPDOWN 

Objekt Nr.: _________
[image: image1.wmf]
Grundlagen für die technische Ausführung der Schutzraumbauten:  TWP 1984  /  TWK 1994  /  TWK 1997
Gesetzliche Vorschriften des Bundes und Vollzugsbestimmungen des Kantons sowie Weisungen des Bundesamtes und der kantonalen Abteilung für Bevölkerungsschutz.    Neu:  ab 1. Januar 2004
	     


Bauherrschaft:
	     


Projektverfasser:
	     


Lage (Adresse) des Bauobjektes:
Zivilschutzverordnung (ZSV) vom 5. Dezember 2003, Art. 17
Anzahl Schutzplätze
1Die Anzahl der zu erstellenden Schutzplätze bei Neubauten beträgt:

	   
	


a.
für Wohnungen und Wohnheime:
2 Schutzplätze pro 3 Zimmer
:
	   
	


b.
für Spitäler, Alters- und Pflegeheime:
2 Schutzplätze pro 3 Zimmer
:
	   
	



Total:
N.B.   Halbe Zimmer werden nicht mitgezählt; Bruchteile von Schutzplätzen nicht berücksichtigt
Ausmass und Volumen der projektierten Schutzräume
	Raum 1
	     
	m  x
	     
	m     =
	     
	m2    x
	     
	m      =
	     
	m3

	Raum 2
	     
	m  x
	     
	m     =
	     
	m2    x
	     
	m      =
	     
	m3

	
	
	
	
	Total:
	     
	m2
	
	Total:
	     
	m3


Erforderliche Unterlagen:

-  Vollständiges Bauprojekt M. 1:100 (Grundrisse, Schnitte, Fassaden)
1-fach

-  Situation M. 1:500 oder M. 1:1000
1-fach

-  Grundriss und Schnitte der Schutzraumanlage M. 1:50, komplett vermasst (ausserhalb

   des Grundrisses) und mit der eingezeichneten Möblierung (Liegestellen, Aborte)
2-fach

-  **Projekt der künstlichen Belüftung
3-fach

-  **Statische Berechnung
2-fach

-  **Armierungspläne mit Eisenliste
2-fach
** spätestens 3 Wochen vor Baubeginn
Siehe Rückseite
Besondere Bestimmungen

1. Die Baubewilligung kann erst erteilt werden, wenn das Schutzraumprojekt (Grundriss/Schnitte) im Massstab 1:50 von der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Baulicher Zivilschutz, genehmigt worden ist.

2. Nachträgliche Änderungen des bereits genehmigten Projektes müssen vor Baubeginn durch die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Baulicher Zivilschutz, geprüft und nochmals genehmigt werden.

3. Die auf den Plänen angebrachten Ergänzungen und Korrekturen sind für die Ausführung verbindlich. Die revidierten Pläne sind frühzeitig vor Baubeginn einzureichen.

4. Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die statische Berechnung und die Armierungspläne mit den Eisenlisten sowie das Projekt der künstlichen Belüftung von der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Baulicher Zivilschutz, genehmigt worden sind.

5. Vor jeder Betonieretappe ist die verlegte Armierung der Schutzraumanlage frühzeitig zur Abnahmekontrolle zu melden.

6. Die Panzertüren und Panzerdeckel sind vorschriftsgemäss in geschlossenem Zustand in die Schalung einzubauen. Sie sind nach Abbinden des Wandbetons in geschlossenem Zustand unterstellt respektive unterkeilt auszubetonieren.

7. Betreffend zivilschutzfremden Leitungen und Apparate verweisen wir auf Kapitel 3.4 der TWP 1984.

8. Plattenbeläge etc. sowie aufgeklebte Wärmeisolationsmaterialien sind in den Schutzräumen nicht gestattet.

9. Gemäss Zivilschutzverordnung (ZSV) vom 5. Dezember 2003, Art. 26, haben die Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Schutzräume mit dem für einen längeren Schutzraumaufenthalt erforderlichen Material (Liegestellen/Trockenklosett-Sortiment) auszurüsten und bei der Abnahme des Schutzraumes müssen diese vorhanden sein.

10. Die Anordnung der Schutzraummöblierung (Liegestellen 190 x 70 cm, 3-stöckig sowie die Not-aborte je nach Form der Grundrissfläche) kann der TWP 1984 entnommen werden. Das Schutzraumprojekt Grundriss und Schnitt ist separat im M. 1:50, komplett vermasst und mit der eingezeichneten Möblierung gleichzeitig zur Baueingabe der Abteilung für Militär und Bevölkerungsschutz, Baulicher Zivilschutz, einzureichen.

11. Nach Fertigstellung der Schutzraumanlage, jedoch spätestens 3 Monate nach Bezug des Gebäudes, ist die Abnahme der Abteilung für Militär und Bevölkerungsschutz, Baulicher Zivilschutz, zu melden.

Die Richtigkeit der auf der Vorderseite gemachten Angaben bestätigt:
Unterschriften:

	Der Projektverfasser:
	
	
	Ort u. Datum:
	     

	Die Bauherrschaft:
	
	
	Ort u. Datum:
	     


Genehmigung des Kantons:

Stempel und Unterschrift

N.B.
Dieses Eingabeformular ist 2-fach zusammen mit den Baugesuchsunterlagen über die Baube-


willigungsbehörde an die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz einzureichen.
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